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Vorwort 

Es ist mir eine angenehme Pflicht, der Notgemeinschaft der deut-
schen Wissenschaft (jetzt Forschungsgemeinschaft), welche die 
vorliegende Abhandlung entscheidend förderte, auch an dieser 
Stelle meinen geziemenden Dank auszusprechen. Ich darf ferner 
dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht, an der Spitze seinem verehrten Leiter, Professor DR. 
H A N S D Ö L L E , für mannigfache und stets in liebenswürdigster Weise 
gewährte Unterstützung bei der Anfertigung und Veröffentlichung 
dieser Arbeit sowie für die Auszeichnung, sie in der Reihe seiner 
Beiträge aufzunehmen, herzlich danken. Besonderen Dank gebührt 
D R . D R . P A U L H E I N R I C H NEUHAUS, der das Manuskript einer redaktio-
nellen Durchsicht unterzog und mir viele wertvolle Hinweise 
gab. D R . GUSTAV S C H W A R T Z hat mich in Fragen des Warenzeichen-
und Firmenrechts, Professor DR. A. N . MAKAROV in Frage des Staats-
angehörigkeitsrechts, D R . E R I C H R. PRÖLSS in Frage des Versiche-
rungsrechts beraten. Ich bin den führenden Vertretern dieser Rechts-
gebiete hierfür zu großem Dank verpflichtet. 

Wäre es mir nicht vergönnt gewesen, die Sammlung von Ent-
scheidungen zum interzonalen Recht, deren Veröffentlichung das 
Institut vorbereitet, schon im Entstehen ausgiebig zu benützen, so 
wäre eine Auswertung der weit verstreuten Rechtsprechung nicht 
möglich gewesen. Dem Initiator dieser Sammlung, Professor DR. 
B E R N H A R D C. H. A U B I N , gebührt hierfür gleichfalls ein besonderes 
Wort des Dankes. 

Wie sehr der Verfasser sich R E I N H O L D R I C H T E R verpflichtet und 
verbunden fühlt, möge die Widmung dieses Buches zeigen. 

Mainz, am 18. Januar 1952 
H A N S G . F I C K E R 
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E I N F Ü H R U N G 

1. D i e N o t w e n d i g k e i t d e r A u f g a b e 

Als der Verfasser im Jahre 1931, einer Aufforderung M A R T I N 

W O L F F S folgend, eine rechtsvergleichende Darstellung des Inter-
nationalen Obligationenrechts und des Internationalen Handels-
rechts in gedrängter Kürze versuchte war es eine Art Abschieds-
stimmung, die ihn hierbei bewegte. Der Grund für dieses Gefühl, 
daß hier vielleicht zum letzten Male eine Disziplin in ihrem bis-
herigen Umfang und ihrer alten Problemstellung wiedergegeben 
würde, wird namentlich im Internationalen Handelsrecht an zahl-
reichen Punkten deutlich: Die Vereinheitlichung des Rechts des 
Exportkaufmanns, dieses in einem weiten, untechnischen Sinne ge-
nommen, war damals auf so gutem Wege, daß man damit rechnen 
konnte, daß ein Rechtsgebiet nach dem anderen, das eine ausführ-
licher, das andere nur in großen Zügen, international angepaßt wer-
den würde und daß damit die behandelten Disziplinen, wenn auch 
nicht insgesamt gegenstandslos werden, so doch auf die Erörterung 
von Teilproblemen zurückgedrängt werden würden. Gerade damals 
hatte man auf dem großen Gebiete des Wechsel- und Scheckrechts 
praktische Erfahrungen mit der Vereinheitlichung von Wertpapier-
recht im Wege des Staatsvertrages gemacht. Die Hauptmasse der 
Rechtsnormen dieses wichtigen Abschnittes war international ver-
einheitlicht worden; kollisionsrechtliche Fragen spielten daher im 
Geltungsbereich des Abkommens nur dort noch eine Rolle, wo Vor-
behalte ausgesprochen worden waren oder wo man auf die nationa-
len Rechte zurückverwiesen hatte. Auf weiten Gebieten des Produk-
tenhandels herrschte ferner das Formular der führenden Börse, so 
daß hier praktisch eine Vereinheitlichung erzielt worden war und 
grenzrechtliche Probleme nur noch am Rande und in geringem Um-
fang auftauchten. 

Der Verfasser, damals an einem Institut des Völkerbundes be-
schäftigt, das ausschließlich die Vereinheitlichung von Privat- und 

1 Rvgl H w b IV (1933) 371 ff., 459 ff. 

1 F i c k e r , Dt. Inter l . Recht 



2 Einfährung 

Handelsrecht durch Staatenübereinkunft betrieb, überblickte die 
zahlreichen Bestrebungen, die im Gange waren, und war an einer 
Anzahl von ihnen beteiligt. Er wußte, daß starke wirtschaftliche 
und wissenschaftliche Kräfte hinter ihnen standen, und war von 
dem den Augenblick überdauernden Wert der Rechtsvereinheit-
lichving und ihrer über die behandelte Materie selbst weit hinaus-
greifenden politischen Bedeutung fest überzeugt. Er übersah nicht, 
daß politische und wirtschaftliche Gegenkräfte vorhanden waren 
und daß man auf dem Gebiete der Rechtsvereinheitlichung mit 
Jahrzehnten rechnen mußte, daß es auch weite Gebiete gab — wie 
das Familienrecht —, die einer internationalen Vereinheitlichung 
zumindest des materiellen Rechts unzugänglich waren. Aber noch 
war die Blockbildung in der politischen Welt nicht so weit gedie-
hen, daß sie ein Hemmnis der Vereinheitlichung im universellen 
Rahmen bildete. Gewiß hatte die Panamerikanische Union Teile 
der Arbeit regional vorweggenommen. Aber sie bot auch wieder 
Antrieb und Vorbild, und man konnte hoffen, init einigen rechts-
technisohen Kunstgriffen, wie Vorbehalten für Gruppenvereinheit-
lichungen, ihren Abmachungen Rechnung tragen zu können, ohne 
sie ganz aus dem Spiele lassen zu müssen. Und so blickten die Ar-
beiten von 1931 auf ihre Themen, Internationales Obligationen- und 
Handelsrecht, eigentlich zurück und sahen vor sich die großen wis-
senschaftlichen Aufgaben, die die Rechtsvereinheitlichung auch 
methodologisch mit sich bringt und an denen kaum der erste Spaten-
stich geschehen ist2. 

Inzwischen ist alles anders geworden. Zwar lebt und arbeitet das 
römische Institut noch und ist unverdrossen damit beschäftigt, zer-
rissene Fäden wieder zu knüpfen und neue anzuspinnen. Aber der 
arglose Glaube, daß auf manchen Gebieten eine Weltvereinheit-
lichung das Kollisionsrecht ausschließen oder ihm ein anderes Ge-
sicht geben wüjde, ist dahin. Damit ist nicht gesagt, daß die Ver-
einheitlichung des Schuld-, Handels- und Wirtschaftsrechts im 

2 DEMOGUE, L'unification internationale du droit privé (1927); eine gute Über-
sicht, allerdings nach dem Stand von 1925 und daher in vielen Einzelheiten 
überholt. SCHERRER, Zur Frage der Vereinheitlichung des Privatrechts (Basel 
1939). GUTTERIDGE, The Technique of the Unification of Private Law, British 
Yearbook for International Law 20 (1939) 37 ff. Skeptisch und lehrreich DAVID, 
Traité élémentaire de droit civil comparé (1950) 141—185. Ein einzelnes Rechts-
gebiet erörternd, aber darüber hinaus von Bedeutung RIESE, Luftrecht (1949) 
33—70. Die Vorlesung, die OPPIKOFER an der Haager Akademie über „L'unifica-
tion internationale du droit privé, spécialement en matière du droit des trans-
ports" gehalten hat, ist leider nicht veröffentlicht; vgl. Recueil des Qours, Ta-
bles générales des 62 premiers volumes (1939) 845 unter VII . Neuestens hat sich 
ZWEIGERT der Fragen angenommen; sein Vortrag vom 14. 10. 1950 ist abge-
druckt in RabelsZ 16 (1951) 387 ff. 



1. Notwendigkeit der Aufgabe 3 

europäischen Rahmen in absehbarer Zeit nicht eine große Rolle 
spielen wird: Europa muß versuchen, die für einen internationalen 
Austausch wichtigsten Partien seines Rechts, ich nenne nur das 
See- und Luftprivatrecht, das Recht des Handelskaufs und das Recht 
der Handelspapiere, zu vereinheitlichen oder weiter zu vereinheit-
lichen, wenn es überhaupt mit dem gemeineuropäischen Gedanken 
ernst machen will. Aber die Disziplinen des Internationalen Han-
delsrechts und des Internationalen Schuldrechts in heutigem Um-
fang und heutiger Problemstellung wird es für sehr lange Zeit noch 
geben, sei es auch nur, um über Rechtskollisionen zwischen den 
drei oder vier großen Blöcken zu entscheiden. 

Daß es neben diesen Disziplinen allerdings in Deutschland ein 
interterritoriales Recht in nennenswertem Umfang wieder geben 
würde, hätte wohl im Jahre 1931 keiner gedacht, wenn er auch noch 
so skeptisch die Entwicklung verfolgte. Die Probleme des inter-
territorialen Rechts waren natürlich geläufig und wurden, wenn 
auch nicht häufig, diskutiert: als dauernde in den sog. plurilegisla-
tiven (Mehrrechts-) Staaten, für die damals Polen das beste Beispiel 
bot, als Übergangsprobleme in allen den Staaten, die sich durch die 
Pariser Voroirtsverträge vergrößert hatten und in den neuen Gebie-
ten das alte Recht zunächst gestehen ließen. In Frankreich hatte 
sich besonders N IBOYET

 3 tait diesen Fragen befaßt, der Italiener 
SCRIMALI hat ihnen ein ganzes Buch gewidmet4. Aber gerade auf 
denjenigen Gebieten des Rechts, die für den Kaufmann und für die 
Wirtschaft von größerem Interesse sind, hatten die interlokalrecht-
liohen Fragen bei dem. Zuge dieser Rechtsgruppen zu weiträumiger 
Einheitlichkeit niemals eine bedeutende Rolle gespielt. Es bedurfte 
der tragischen völkerrechtlichen Situation Deutschlands nach 1945, 
um diesen Fragen größere, ja einschneidende Wichtigkeit in wirt-
schaftlicher wie rechtlicher Beziehung zukommen zu lassen 5. Aller-
dings war das deutsche Privat- und Handelsrecht im Zeitpunkt des 
Zusammenbruchs in allen wesentlichen Punkten Reichsrecht und 
blieb auch nach 1945 gesamtdeutsches Recht. Aber das Auseinan-
derleben der Zonen und in einem geringeren Ausmaße auch der 
Länder lockerte das Gefüge, stärkere Einbrüche folgten, und ein 

3 Conflits entre les lois françaises et les lois locales d'Alsace et Lorraine en 
droit privé. Commentaire de la loi du 24 juillet 1921 (Paris 1922). 

4 I conflitti interregionali di leggi nel diritto internazionale (Palermo 1935), 
hierzu meine Besprechung in RabelsZ 10 (1936) 449 ff.; ferner ELIESCO, Conflits 
de lois dans l'espace sans conflits de souveraineté (Thèse 1925). Weiteres 
Schrifttum bei DÖLLE, Ordre public 411. 

5 Vorher hatte die Eingliederung Österreichs und der sudetendeutschen Ge-
biete Anlaß zu einer Diskussion der Fragen gegeben, die sich jedoch fast durch-
weg im Rahmen des Familienrechts hielt. 
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4 Einführung 

Ende ist, soweit das Verhältnis Ost-West in Frage kommt, noch 
nicht abzusehen. Und so wird denn nichts anderes übrig bleiben, 
als nicht nur die alten Probleme des Internationalen Schuld- und 
Handelsrechts, kompliziert durch die immer intensiver werdenden 
Einwirkungen des öffentlichen Hechts, erneut aufzugreifen, sondern 
auch die leidigen Fragen des Interlokalen Rechts mehr als bisher in 
den systematischen Zusammenhang einzugliedern, um feste Aus-
gangspunkte für geschmeidige und der rechtlichen Vielfältigkeit 
der Tatbestände angepaßte Lösungen zu finden6. Damit ist aller-
dings nicht gesagt, daß es erforderlich oder auch nur zweckmäßig 
wäre, ein Haus mit vielen Zimmern zu errichten. Im Gegenteil, je 
eher der Begriff des Interlokalen Rechts und seine Probleme wieder 
aus dem Vordergrund verschwinden, desto besser ist es 7. 

Jedoch dürfte es, wie sich die Situation des deutschen Rechts nun 
einmal gestaltet hat, von Nutzen sein, von einem dem Kollisions-
recht so unverrückbar eigenen Begriff wie dem des Anknüpfungs-
momentes aus an die Fragen des Interlokalen Rechts heranzugehen 
und festzustellen, ob und wieweit die Anknüpfungsmomente, die 
sich im Internationalen Kollisionsrecht bewährt haben oder zumin-
dest dort ihren Platz ausfüllen, bei dem kleineren und häßlicheren 
Bruder Verwendung finden können, ob sie einer anderen Gruppie-
rung bedürfen oder ob sie ausgewechselt werden müssen und wel-
che Perspektiven sich hieraus ergeben; ferner erscheint es erforder-
lich, den im Interlokalen Recht derzeit im Mittelpunkt stehenden 
Grundsatz von der Territorialität der Zwangsmaßnahmen unter 
diesen Gesichtspunkten etwas näher zu untersuchen. 

Denjenigen aber, denen es, wie dem Verfasser, schmerzlich ist, 
von den großen Fragen der Vereinheitlichung ganzer Rechtsgrup-
pen, die das Kollisionsrecht überhaupt weitgehend überflüssig 
machen sollte, auf Fragestellungen zurückgeworfen zu sein, die die 
Not des Vaterlandes in besonderem Maße spiegeln und die wir alle 
als überholt betrachteten, möge es zum Tröste dienen, daß es die 
Aufgabe aller Wissenschaft ist, alte Probleme wieder und wieder 
leidenschaftslos zu durchdenken, sie von neuen Seiten zu sehen und 
neue Erkenntnisse aus ihnen zu gewinnen. Vielleicht werden auch 
die hier behandelten Dinge im größeren gesamteuropäischen Zu-
sammenhang einmal fruchtbar werden können. 

6 Hierzu DOLLE 174 ff.; er spricht von „dem Bestreben, jene feste Ausgangs-
basis zu schaffen, deren auch die hier befürwortete kasuistische Methode, wenn 
anders sie den Namen einer Methode verdienen soll, nicht gut entraten kann." 

' Ähnlich sind die Gefühle, mit denen RIEZLER (SJZ 1947, 233) vom inter-
zonalen Prozeßrecht spricht. 


